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Entwurf zur Änderung des Tiermaterialiengesetzes (Tiermaterialiengesetz-
Novelle 2012) - Begutachtung  
 

 

Mit dem im Betreff benannten Gesetzesentwurf werden Durchführungsvorschriften ua zur 

Umsetzung der Verordnung der Europäischen Union über tierische Nebenprodukte (das sind 

Erzeugnisse tierischen Ursprungs, die nicht für den menschlichen Verzehr bestimmt sind, 

VO EG/1069/2009) normiert. Hinsichtlich der im Gesetzesentwurf vorgesehenen Aufzeich-

nungspflichten (§ 4) für Betriebe, die zB im Bereich der tierischen Nebenprodukte aktiv sind, 

regt die Bundesarbeitskammer an, die Aufbewahrungsfrist der zu tätigenden Aufzeichnun-

gen von zwei auf fünf Jahre zu erweitern. Insbesondere wenn innerhalb von zwei Jahren 

keine behördlichen Kontrollen stattfinden, ist eine längere Aufbewahrungsfrist zweckmäßig 

und zudem unerlässlich für eine eventuell notwendige Nachverfolgung des Warenflusses. 

Gegenüber den weiteren Bestimmungen wird kein Einwand erhoben. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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